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  Stellungnahme der Industrie- und Handelskammer zu Köln 
Ihre Aufforderung vom 14.05.2019 
 
 
Sehr geehrter Herr Brandt, 
 
wir bedanken uns für Ihre Mail vom 14.05.2019 mit der Aufforderung, eine Stellungnahme zur 
geplanten Sonntagsöffnung am 25.08.2019 in Köln Lindenthal gem. § 6 Abs. 4 LÖG NRW zu 
formulieren. 
 
Der Antrag des Ringes Lindenthaler Geschäftsleute e.V. stützt sich auf § 6 Abs. 1 Nr. 1 LÖG NRW im 
Zusammenhang mit dem Stadtteilfest „Lindenthaler Flair“. Nach der ständigen Rechtsprechung des 
Oberverwaltungsgerichts für das Land Nordrhein-Westfalen (OVG NRW) muss die Veranstaltung 
prägenden Charakter haben, damit die Sonntagsöffnung zulässig ist. Für den prägenden Charakter 
des „Lindenthaler Flairs“ spricht, dass es sich um ein Traditionsfest handelt, das bereits zum 31. Mal 
stattfindet und im Stadtteil fest verankert ist. Es ist darüber hinaus festzustellen, dass das Straßenfest 
Ausstrahlwirkung über die Stadteilgrenzen hinaus entfaltet und Besucher aus ganz Köln sowie aus der 
Umgebung anzieht.  
 
Die zitierten Presseberichte zum „Lindenthaler Flair“ sowie die zitierten Youtube-Videos belegen, dass 
es sich um ein besucherstarkes Straßenfest handelt. Vor diesem Hintergrund halten wir die 
Schätzangaben zu den Besucherzahlen für plausibel und nachvollziehbar. Auch das Stand-und 
Bühnenkonzept des „Lindenthaler Flairs“ sowie die Aktivitäten der beteiligten Vereine zeigen auf, dass 
es sich um ein besonders etabliertes und attraktives Straßenfest handelt. 
 
Darüber hinaus ist festzustellen, dass die beantragten Ladenöffnungen im zeitlichen und örtlichen 
Zusammenhang mit der Veranstaltung stattfinden. Wir sehen daher die gesetzlichen und 
höchstrichterlichen Anforderungen als erfüllt an. 
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Im Ergebnis unterstützen wir den Antrag des Ringes Lindenthaler Geschäftsleute e.V. und 
befürworten den verkaufsoffenen Sonntag am 25.08.2019.   
 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Industrie- und Handelskammer zu Köln 
Im Auftrag 
 

 
 
Philip Reichardt, M.A. 
Geschäftsbereich Innovation und Umwelt 
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